Mitteilung für die Presse des Bundesministeriums der Justiz

zum Corporate Governance Codex

Nr. 9 / 02 Berlin, am 26. Februar 2002

Kodex macht deutsche Unternehmen fit für die internationalen Finanzmärkte                               

Klare Verhaltensstandards für Transparenz und Vertrauen in deutsche Unternehmen 

Die von Bundesjustizministerin Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin unter Leitung von Dr. Gerhard                               Cromme eingesetzte Regierungskommission Corporate Governance übergibt heute in Berlin den Deutschen Corporate Governance Kodex. 

Die Kommission aus Experten der deutschen Unternehmenspraxis ganz unterschiedlicher

Wirtschaftsbereiche hat mit dem Kodex Vorschläge zu Verhaltensstandards und

Offenlegungspflichten für börsennotierte Unternehmen innerhalb eines halben Jahres erarbeitet. 

Die Bundesjustizministerin: "Ich begrüße es sehr, dass jetzt auch für die deutschen Unternehmen die Selbstverpflichtung des Corporate Governance Kodex gelten sollen. Das schafft Vertrauen und beugt zugleich Unternehmenskrisen wie jüngst in den Vereinigten Staaten bei uns vor. Die zahlreichen klaren Regeln für Vorstände und Aufsichtsräte börsennotierter Gesellschaften erhöhen die Transparenz für Anleger und verbessern den Zugang der Unternehmen zu den internationalen Finanzmärkten. 

Der Kodex ist vorbildliches Zeichen der Selbstverpflichtung der Wirtschaft und ergänzt als "soft law" die sogenannte Comply-or-explain-Regelung im Transparenz- und Publizitätsgesetz der Bundesregierung, das noch in dieser Wahlperiode in Kraft treten soll. Diese Regelung verpflichtet jedes Unternehmen, das die Regeln des Kodex nicht einhalten will, das ausdrücklich in jedem Jahr erneut zu erklären und damit gegenüber Öffentlichkeit und Anlegern gesondert zu begründen."

Der Vorsitzende der Regierungskommission Dr. Gerhard Cromme:

Mit dem Kodex geben wir den Kapitalmarktteilnehmern einen Beurteilungskatalog für gute

Unternehmensführung an die Hand, der gerade ausländische Investoren in die Lage versetzt, sich ein eigenes Bild von der Corporate Governance deutscher Unternehmen zu machen. Der Kodex  fasst kurz, knapp und dennoch verständlich die Grundsätze guter Corporate Governance in Deutschland zusammen. Wir wollen mit dem Kodex den Standort Deutschland für internationale und nationale Investoren attraktiver machen, denn wir wollen, dass die Börsenbewertung deutscher Unternehmen auch ihrem tatsächlichen Wert entspricht. Der Kodex entwickelt ferner Regeln für Vorstände und Aufsichtsräte zur Offenlegung von Interessenkonflikten und macht Vorschläge zur Arbeit des Aufsichtsrats, zur Bildung von Ausschüssen, zur Transparenz beim Handel in Aktien der Gesellschaft und zum Aktienbesitz der Organe. Er befasst sich ferner mit der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und der Offenlegung seiner Beziehungen zur Gesellschaft gegenüber dem Aufsichtsrat. Dies sind nur Beispiele der vielfältigen Empfehlungen und weiteren Anregungen, die der Kodex vorsieht. Darüber hinaus wird die Kommission die Entwicklung der Corporate Governance in Gesetzgebung und Praxis verfolgen und mindestens einmal jährlich prüfen, ob der Kodex angepasst werden sollte." 

Die Bundesjustizministerin Prof. Dr. Däubler-Gmelin und der Vorsitzende der Regierungskommission Dr. Cromme heben gemeinsam hervor:

"Die jüngste Unternehmenskrise in den Vereinigten Staaten, die das Vertrauen der internationalen Finanzmärkte erschüttert hat, zeigt uns nur zu deutlich: Corporate Governance ist keine einmalige Sache, Corporate Governance bedeutet eine ständige Anstrengung von Gesetzgebung, Wirtschaft und aller am Wirtschaftsleben Beteiligten um die Verbesserung unseres rechtlichen Rahmens und unseres Standorts".

Die Kodex-Kommission "Corporate Governance", die heute ihre Ergebnisse präsentiert, geht auf die Vorgaben der Regierungskommission gleichen Namens zurück. Die Bundesjustizministerin hat die Kommission am 24. August 2001 vorgestellt. Die aus herausragenden Spitzenmanagern und Experten der Wirtschaft bestehende Kodex-Kommission hat ihre Arbeit am 6. September aufgenommen und einen ersten Entwurf als Grundlage für eine breite öffentliche Diskussion am 18. Dezember 2001 ins Internet gestellt. Sie hat einen "Code of Best Practice" erarbeitet, also Regeln, Verhaltensstandards und Offenlegungspflichten, die zu einer guten Unternehmensführung gehören. Die Unternehmen, die sich den Regeln nicht unterwerfen, müssen dies durch eine Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat deutlich sagen. 

Die Teilnehmer der Kommission sind in der Anlage zu dieser Presseerklärung aufgeführt.

Anlage 1 zur Pressemitteilung 9 / 2002

Wesentliche Regelungen des Deutschen Corporate Governance Kodex                         (Zusammenfassung)

1. Der Kodex betont die Rechte der Aktionäre, die die wirtschaftlichen Eigentümer der

    Gesellschaft sind. Die Zuständigkeiten der Hauptversammlung werden eingehend

    beschrieben. Die Gesellschaft soll ihren Aktionären unter Einsatz des Internets die

    Vorbereitung auf die Hauptversammlung erleichtern. Der Vorstand soll sämtliche

    Vorbereitungsunterlagen für die Hauptversammlung auch auf der Internetseite der

    Gesellschaft veröffentlichen.

2. Der Kodex beschreibt den Grundsatz "one share one vote" und betont die grundsätzliche

    Unzulässigkeit von Mehrstimmrechten und Vorzugsstimmrechten ("golden shares") sowie

    von Höchststimmrechten bei börsennotierten Gesellschaften.

3. Der Kodex fordert ein intensives Zusammenwirken von Vorstand und                              

    Aufsichtsrat ein und trägt so dazu bei, dass das duale Führungssystem

    mit Vorstand und Aufsichtsrat und das international verbreitete Boardsystem sich in der 
    Praxis aufeinander zu bewegen.

4. Der Kodex empfiehlt eine verbesserte Information des Aufsichtsrats,

    indem er die effiziente Informationsversorgung als gemeinsame Aufgabe

    von Vorstand und Aufsichtsrat beschreibt, schriftliche und rechtzeitige

    Vorstandsberichte fordert und verlangt, dass in den Berichten des

    Vorstands Abweichungen von aufgestellten Plänen und Zielen dem Aufsichtsrat erläutert 
    werden.

5. Gute Unternehmensführung setzt eine offene Diskussion zwischen

    Vorstand und Aufsichtsrat sowie in Vorstand und Aufsichtsrat voraus. Die

    umfassende Wahrung der Vertraulichkeit ist dafür von entscheidender Bedeutung. 

6. Der Kodex schlägt Maßnahmen zur Verbesserung der Diskussionskultur im Aufsichtsrat     
    vor. Hierzu gehören die intensivere Ausschussarbeit sowie Vorgespräche der   
    Anteilseigner und der Arbeitnehmervertreter mit Vorstandsmitgliedern zur Vorbereitung    
    der Plenarsitzungen.

7. Vorstandsvergütungen sollen auf Grund einer Leistungsbeurteilung unter  Berücksichtigung der   
    wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft festgelegt werden. Sie sollen ein Fixum, variable 
    Bestandteile und an den langfristigen Unternehmenserfolg gebundene Komponenten (z. B. Stock

    options) enthalten. Auch die Aufsichtsratsvergütung sollte auf den langfristigen Unternehmenserfolg 
    ausgerichtete Vergütungskomponenten enthalten. Der Kodex gibt die Anregung, Vorstands- und

    Aufsichtsratsvergütungen individualisiert im Anhang zum Konzernabschluss offen zu legen.

8.Zur Sicherung der Unabhängigkeit des Aufsichtsrats sollen nicht mehr als zwei ehemalige 
   Vorstandsmitglieder Mitglieder des Aufsichtsrats sein. Aufsichtsratsmitglieder sollen auch keine 
   Organfunktion oder Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern des Unternehmens
   ausüben.

9.Der Kodex setzt auf das Prinzip der Transparenz. Interessenkonflikten in Vorstand und Aufsichtsrat 
   soll dadurch vorgebeugt werden, dass jedes Vorstands- und jedes Aufsichtsratsmitglied angehalten 
   wird, Interessenkonflikte dem Gesamtaufsichtsrat gegenüber offen zu legen.

10.Die Gesellschaften werden angehalten, die Aktionäre bei Informationen gleich zu behandeln. Allen 
     Aktionären sollen sämtliche neuen Tatsachen, die Finanzanalysten und vergleichbaren Adressaten 
     mitgeteilt worden sind, unverzüglich zur Verfügung gestellt werden.

11.Der Kodex fordert von den Wirtschaftsprüfern die vollständige Offenlegung der beruflichen, 
    finanziellen und sonstigen Beziehungen zwischen Unternehmen und Abschlussprüfern. Der 
    Abschlussprüfer soll verpflichtet werden, dem Aufsichtsratsvorsitzenden während der Prüfung
    auftretende Befangenheitsgründe unverzüglich offen zu legen.

 Anlage 2 zur Pressemitteilung Nr. 9 / 2002

Mitglieder der Regierungskommission Corporate Governance Kodex:

                               Dr. Gerhard Cromme

                               Aufsichtsratsvorsitzender ThyssenKrupp AG

                               - Vorsitzender der Kodex-Kommission –

                               Dr. Paul Achleitner

                               Finanzvorstand der Allianz AG

                               Dr. Rolf-E. Breuer

                               Sprecher des Vorstands der Deutsche Bank AG

                               Dr. Hans-Friedrich Gelhausen

                               Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt, Vorstandsmitglied der PwC Deutsche Rev. AG

                               Ulrich Hocker

                               Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz

                               Max Dietrich Kley

                               Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der BASF Aktiengesellschaft

                               Professor em. Dr. Dr. h.c. Marcus Lutter

                               Zentrum für europäisches Wirtschaftsrecht der Universität Bonn

                               Volker Potthoff

                               Vorstand der Deutsche Börse AG

                               Heinz Putzhammer

                               Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes beim Deutschen Gewerkschaftsbund

                               Peer Michael Schatz

                               Finanzvorstand QIAGEN

                               Christian Strenger

                               Mitglied des Aufsichtsrats der DWS Investment GmbH

                               Prof. Dr. Axel von Werder

                               Institut für Betriebswirtschaftlehre, Lehrstuhlorg. und Unternehmensführung,

                               Technische Universität Berlin

                               Dr. Wendelin Wiedeking

                               Vorstandsvorsitzender Porsche AG

